
Frau Kozian (PDS):

Wir sind auch nicht dafür, daß die Kommunen nur die Einrich
tungen betreiben, die keinen Gewinn bringen, wie z. B. Kinder
einrichtungen, Feierabend- und Pflegeheime und ähnliches. 
Fast in jeder Kommunalverfassung der BRD finden wir den 
Satz:

„Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen sollen 
einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.“

Warum sollen unsere Gemeinden nicht auch eigene Betriebe 
besitzen, mit denen sie Gewinne erzielen?

(Unruhe)

Wir schlagen vor, daß mit Inkraftsetzung des Kommunalver
fassungsgesetzes der DDR die Artikel 41 und 43 sowie 81 bis 85 
der gültigen Verfassung der DDR gestrichen werden. An ihrer 
Stelle sollte der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung 
verfassungsrechtlich verankert werden.

Wir stimmen mit dem Vorschlag der Regierung überein, daß 
mit der Inkraftsetzung des Kommunalverfassungsgesetzes das 
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen aufgehoben wer
den muß und auch weitere Rechtsvorschriften,

(Unruhe)

die zum Teil in der Vorlage genannt sind, aufgehoben bzw. ver
ändert werden müssen.

(Aufhören!)

Wir plädieren für eine Kommunalverfassung, die in den Kom
munen bestehen kann und die wir so bald wie möglich mit Leben 
erfüllen möchten.

(Beifall)

Stellvertreter derPräsidentinDr. Schmieder:

Frau Abgeordnete, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Als 
nächster Redner und damit als letzter in der Aussprache zum Ta
gesordnungspunkt 1 spricht jetzt der Abgeordnete Backofen von 
der Fraktion der DSU.

Backofen (DSU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
,.iebe Frau Kollegin Kozian, es ist schon recht erstaunlich, daß 

Sie jetzt in der Zeit, da wir demokratisch legitimierte Volksver
tretungen haben, die Bürgerkomitees anmahnen. Warum haben 
Sie es denn nicht in Ihrer Zeit eingeführt, wo es vielleicht nötig 
gewesen wäre!

(Beifall)

Dem Kollegen von den Grünen, Dr. Reichelt, möchte ich doch, 
da er so vehement von dem Staatsvertrag gesprochen hat, viel
leicht unterstellen dürfen, daß er eventuell jenen meint, den die 
taz mit den Grünen abgeschlossen haben könnte.

(Heiterkeit und Beifall, vor allem bei CDU/DA und DSU)

Für uns existiert erst ein Staatsvertrag, wenn er in diesem 
Hause vorliegt und von ihm ratifiziert wird. Das einmal ganz 
deutlich!

(Beifall bei den Parteien der Koalition)

Wie mein Kollege Dr. Voigt bereits zur Gemeindeordnung sag
te, läßt sich auch grundsätzlich zur Landkreisordnung seitens 
unserer Fraktion Zustimmung signalisieren. Mit Genugtuung 
registrieren wir die weitgehende Anlehnung an bundesdeut
sches Recht. Elemente aus nahezu allen Kommunalverfassungs

typen finden sich in diesem Entwurf wieder, ein Angebot, wie 
wir meinen, an die künftigen Länder - besser ein paar weniger 
als zu viele -, die Ausgestaltung in ihrer Hoheit vorzunehmen.

Bei der Durcharbeitung dieses Entwurfs - er liegt unserer 
Fraktion leider erst 24 Stunden vor, dies als Hinweis für die Re
gierung, künftig möglicherweise etwas mehr Zeit zur Verfügung 
zu stellen ...

(Zuruf von der PDS: Auch beim Staatsvertrag haben wir 
nicht viel Zeit!)

Dennoch haben wir die Zeit genutzt, ihn durchzuarbeiten. Wir 
verstehen ihn ohnehin als ein Papier, welcher um der Dringlich
keit willen . . . Schließlich brauchen unsere kommunalen Man- 
darfsträger rasch eine Arbeitsgrundlage, um den Gemeinden 
und Kreisen nach demokratischen Grundsätzen zu neuer Gel
tung verhelfen zu können - notwendig war also dieser Entwurf 
in dieser kurzen Zeit, um der Dringlichkeit Geltung zu verschaf
fen.

Ich bin auch der Meinung, Herr Kollege Riege von der PDS, 
doch nicht die jetzige Regierung trägt die Schuld an der Situa
tion, das möchte ich deutlich feststellen.

(Beifall, vor allem bei der DSU)

Es freut mich jedoch, daß auch in Ihrer Fraktion schon heute 
von der zeitlichen Begrenztheit der DDR ausgegangen wird.

(Heiterkeit, Unruhe, Zwischenrufe)

Es gibt, wie gesagt, in der Landkreisordnung wenige Details, 
über die noch gesprochen werden müßte. Bei der Wahl der Bei
geordneten sind wir zum Beispiel der Meinung, daß sie nicht un
bedingt den Stärkeverhältnissen der Fraktionen entsprechen 
müssen. Es müßten die Regierungsmehrheiten in den jeweiligen 
Kommunen berücksichtigt werden.

(Heiterkeit und Beifall, vor allem bei DSU)

Ja, auch die DSU ist an vielen Stadt- und Kreisregierungen be
teiligt, wie Sie sich bald überzeugen können.

(Erneute Heiterkeit, Beifall, vor allem bei der DSU - 
Zuruf vom Bündnis 90/Grüne: Ein echter Demokrat!)

Schließlich sind 40 Jahre SED-verordnete kommunistische 
Zwangsverwaltung ein erschwerendes Hindernis für die Ein
führung der kommunalen Neuordnung. Es gab praktisch keine 
Felder, auf denen die Gebietskörperschaften eigenverantwort
lich entscheiden konnten. Alles, einfach alles, wurde von zentra
len Stellen vorgegeben und an zentrale Stellen wieder abgerech
net.

Um so mehr ist in dieser Stunde allen engagierten Bürgern 
draußen im Lande zu danken, die bereit sind, Verantwortung im 
kommunalen Bereich zu übernehmen. Nicht hoch genug können 
die Probleme eingeschätzt werden, die auf sie zukommen, wenn 
es darum geht, eine demokratische Verwaltungsstruktur zu 
schaffen, die vor allem bürgernah sein muß; erste wirtschaftli
che Entscheidungen frei zu treffen, Haushaltpläne aufzustellen 
und vieles andere mehr.

Doch wir sind zuversichtlich, daß diese Aufgaben gelöst wer
den können. Die hohe Wahlbeteiligung zeigt, daß die Bürger die 
sie selbst berührenden Aufgaben dieses Feldes der Politik rich
tig einschätzen und bereit sind, am Aufbau des Grundgefüges 
der Demokratie mitzuwirken.

Insbesondere den Landkreisen fällt eine wesentliche Rolle bei 
der Durchsetzung des Selbstverwaltungsgedankens zu. Des
halb, und dies gestattet dieser Entwurf, sind klare Mehrheitsbil
dungen in den Landkreisen anzustreben.

Das heißt nicht, daß eine um so größere Mehrheit unbedingt 
besonders hohe Handlungsfähigket garantieren müßte. Der
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